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Kurzanleitung für Bewerber um einen Zeitvertrag - Registrierung in VPO 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um sich auf die unter www.lehrer-online-bw.de ausgeschriebenen befristeten Stellen bewerben zu kön-
nen, ist zunächst die Registrierung auf der landesweiten „Vertretungspool-Liste“ (VPO) notwendig.  
 
Hier die näheren Informationen zum Vorgehen bei der Anmeldung in VPO: 
Wenn Sie als Krankheitsvertretung oder in einer Vorbereitungsklasse arbeiten möchten, müssen Sie sich 
auf jeden Fall auf der landesweiten „Vertretungspool“-Liste (das ist die neue Bewerberliste) registrieren 
lassen. 
Bei Bedarf können dann die Staatlichen Schulämter oder die Regierungspräsidien auf registrierte Bewer-
berinnen und Bewerber zugehen und Angebote unterbreiten. Um sich in diesem Pool registrieren zu kön-
nen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Pfad zum „Vertretungspool“ 
www.lehrer-online-bw.de → Einstellung → Befristete Beschäftigung als Vertretungslehrkraft (Info) 
→ Link „Online-Bewerbung“ 
Nach dem elektronischen Abschicken wird die VPO-Nummer angezeigt und automatisch in den Be-
legausdruck übernommen. Diesen Beleg senden Sie bitte per Briefpost unterschrieben an das zuständige 
Regierungspräsidium. Dessen Adresse ist bereits eingedruckt. Erst nach Eingang des Beleges werden 
Sie in die Bewerberliste (=Vertretungspool) aufgenommen. 
Im Falle einer Bewerbung auf ausgeschriebene Stellen müssen Sie uns dann auf jeden Fall die Ihnen 
zugeteilte VPO-Nummer mitteilen. 
Wenn Sie sich auf eine ausgeschriebene VKL-Stelle bewerben wollen, beachten Sie darüber hinaus fol-
gende Informationen: 
Wer kann sich auf solche Stellen bewerben? 
Auch Personen ohne Lehramtsexamen haben grundsätzlich eine Chance. Weitreichende berufliche oder 
ehrenamtliche Erfahrungen in der Arbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen, Fremdsprachen-
kenntnisse und die Ausbildung in „Deutsch als Zweitsprache“ erhöhen für diesen Personenkreis auf alle 
Fälle die Erfolgschancen für die Bewerbung. 
Bewerber/-innen mit beiden Lehramtsexamina haben grundsätzlich erstmal Vorrang vor allen anderen 
Bewerber/-innen. 
Bewerber/-innen mit 1. Examen haben grundsätzlich Vorrang vor Bewerber/-innen ohne 
Lehramtsexamen. 
Wer entscheidet im Bewerbungsverfahren? 
Das Regierungspräsidium FR trifft die Entscheidung. 
Bitte senden Sie uns noch: 
- VPO-Nummer 
- Lehramtszeugnisse (sofern vorhanden) 
- Sonstige berufliche Abschlusszeugnisse 
- Referenzen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Steffen Riedel 
Schulrat für Lehrereinsatzplanung 
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